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 Veröffentlicht am 01.07.1993

Index

14/02 Gerichtsorganisation

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §43 Abs1;

BDG 1979 §44 Abs1;

Geo §171;

Geo §436;

Rechtssatz

Aus der Bestimmung des § 436 Geo ist abzuleiten, daß jene Abteilung, bei der der Akt anhängig ist, war (dies tri;t im

Beschwerdefall zu) oder anhängig sein könnte, zur Erledigung des Ersuchens um Übersendung eines Aktes zuständig

ist, wenn sich der Akt bei ihr be>ndet. Daran ändert auch die Bestimmung des § 171 Geo nichts, die lediglich die

Voraussetzungen für die Abgabe von Akten an das Aktenlager und das Vorgehen der (betro;enen) Geschäftsabteilung

regelt: Solange die Aktenabgabe an das Aktenlager nicht durchgeführt worden ist, berührt dies nicht die Zuständigkeit

der Geschäftsabteilung nach § 436 Geo.
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